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Per beA 

 

 

In dem Normenkontrollverfahren  

 

Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein -Westfalen e. V. 

./. 

Gemeinde Niederkrüchten 

 

10 D 16/25.NE 

 

nehme ich nachfolgend Stellung zur Erwiderung der Antragsgegnerin vom 18.06.2025. Zu den 

der Antragserwiderung als Anlagen 3 und 5 beigefügten gutachterlichen Stellungnahmen hat 

der Antragsteller eine Gegenäußerung des Büros Schreiber Umweltplanung eingeholt, wel-

che diesem Schriftsatz als  

 

Anlage ASt. 15 

 

beigefügt ist und in Ergänzung des nachfolgenden Vortrags vollinhaltlich in Bezug genom-

men wird.  
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I. Allgemeine planungsrechtliche Voraussetzungen 

 

1. Städtebauliche Erforderlichkeit , § 1 Abs. 3 BauGB 

 

Der Planung fehlt es an der städtebaulichen Erforderlichkeit, weil aus den in der Antrags-

schrift dargelegten Gründen offensichtlich kein Bedarf für einen weiteren Industriestandort 

im Umfeld des Plangebietes besteht. Überdies handelt es sich bei der verfahrensgegenständ-

lichen Planung eines großflächigen Industrie- und Gewerbegebietes auf einem Areal von ein-

zigartigem naturschutzfachlichen Wert inmitten einer Kulisse europäischer Schutzgebiete, 

von der es aus sachwidrigen Gründen ausgenommen wurde, um einem groben und offen-

sichtlichen Missgriff, welcher die städtebauliche Erforderlichke it im Sinne des § 1 Abs. 3 

BauGB nach der von der Antragsgegnerin zitierten Rechtsprechung des Nordrhein-Westfäli-

schen Oberverwaltungsgerichts (Urt. v. 07.05.2025, 7 D 155/23.NE, Rn. 35 f.) und des Bundes-

verwaltungsgerichts (u.a. Urt. v. 27.03.2013, 4 C 13.11) ausschließt. 

 

Jedenfalls fehlt es der Planung an der städtebaulichen Erforderlichkeit, weil sie aufgrund der 

in der Antragsbegründung dargestellten, nicht im Wege einer Ausnahme oder Befreiung auf-

lösbaren naturschutzrechtlichen Konflikte dauerhaft  nicht umsetzbar ist (vgl. dazu z. B. die 

bei Schrödter, BauGB, 9. Aufl., § 1 Rn. 45 zitierte Rechtsprechung). 

 

Es wird noch zu prüfen sein, inwieweit der Umsetzbarkeit der Planung das aktuelle Mili-

tärflächenkonversationsmoratorium des Bundesverteidigungsministeriums  entgegensteht. 

 

 

2. Entwicklungsgebot und Ziele der Raumordnung  

 

a) Vereinbarkeit der Bauleitplanung mit dem Regionalplan Düsseldorf  

 

(1) In räumlicher Hinsicht  

 

Wie bereits in der Antragsschrift erläutert, ist der verfahrensgegenständliche Bebauungsplan 

unwirksam, weil die im zugrundeliegenden Flächennutzungsplan ausgewiesene gewerbliche 

Baufläche die Grenzen des im aktuellen Regionalplan Düsseldorf zeichnerisch f estgelegten 

GIB-Z-Bereiches überschreitet und somit an das Anpassungsgebot an die Ziele der 
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Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB verstößt. Insbesondere wurde ausweislich der Begrün-

dung zum Bebauungsplan (S. 17, vgl. Antragsschrift v. 21.01.2025, S. 21) die Grenze der ge-

werblichen Baufläche im Änderungsbereich um ca. 50 m weiter in Richtung Rollfeld gezogen. 

 

Ein planerischer Interpretationsspielraum aufgrund einer Unschärfe der zeichnerischen Dar-

stellung des Regionalplans bestand entgegen der Darstellung der Antragsgegnerin insofern 

nicht.  

 

Ein "Interpretationsspielraum" kommt nach der Rechtsprechung des Nordrhein -Westfäli-

schen OVG jedenfalls dort nicht in Betracht, wo sich jenseits einer maßstabsbedingten Un-

schärfe der zeichnerischen Darstellung aus anderen Umständen der Grenzverlauf genauer  

ergibt. Dies kann etwa der Fall sein, wenn die Gebietsgrenze sich erkennbar an natürlichen 

Gegebenheiten wie einem Flusslauf, an bereits vorhandener Infrastruktur oder an einer geo-

graphischen Grenze orientiert. Entsprechende Hinweise können sich nicht nur aus der zeich-

nerischen Darstellung, sondern auch aus den Planerläuterungen oder Aufstellungsunterlagen 

ergeben (OVG NRW, Urteil vom 30.9.2014 - 8 A 460/13 -, BRS 82 Nr. 111; Urteil vom 28.09.2016, 

7 D 96/14.NE, Rn. 53). 

 

Wie aus der zeichnerischen Darstellung auf Bl. 17 in Verbindung mit der Legende auf Bl. 263 

des Regionalplans Düsseldorf klar ersichtlich ist, schließt sich die südliche Grenze des zeich-

nerisch dargestellten GIB-Bereiches unmittelbar an die von Osten kommende, in violett als 

α{ŎƘƛŜƴŜƴǿŜƎά ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘŜ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜ .ŀƘƴǘǊŀǎǎŜ Arsbeck-Elmpt an und setzt diese fort . 

Diese inzwischen zurückgebaute Bahntrasse wurde in die Planzeichnung der 61. Flächennut-

ȊǳƴƎǎǇƭŀƴŅƴŘŜǊǳƴƎ ŀƭǎ ŘŜƴ α{ƘŜƭǘŜǊ hǎǘά ŘǳǊŎƘǉǳŜǊŜƴŘŜ ǾƛƻƭŜǘǘŜ Linie nachrichtlich über-

nommen. Wie anhand des Maßstabs der Planzeichnung ersichtlich ist, liegt die südliche Plan-

gebietsgrenze noch etwa 100 m südlich der innerhalb des Plangebietes in Ost-West-Richtung 

weiter verlaufenden ehemaligen Bahntrasse.  

 

Die Überschreitung der Grenze des GIB-Bereiches ist daher allein anhand der Planzeichnun-

gen nachweisbar. Auf die Frage, ob diese Bahntrasse nach dem Rückbau der Gleise noch in 

der Landschaft wahrnehmbar ist, kommt es daher aus Sicht des Antragstellers nich t mehr 

an. Für den Fall, dass der Senat dies anders sehen sollte, wird vorsorglich beantragt, hierüber  

 

Beweis durch Inaugenscheinnahme vor Ort  
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zu erheben. 

 

Die sich aus den Planzeichnungen eindeutig ergebende Grenzüberschreitung wird auch nicht 

durch die von der Antragsgegnerin angeführten Aussagen in den Zielen und der Begründung 

des Regionalplans infrage gestellt. Sofern die Antragsgegnerin anführt, dass es sich bei der 

GIB-Z-Ausweisung nach den Zielen G 3.3.2-Z2 und Z-о ǳƳ ŘƛŜ bŀŎƘƴǳǘȊǳƴƎ ŘŜǎ αŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ 

CƭǳƎƘŀŦŜƴǎ 9ƭƳǇǘά ƘŀƴŘŜƭǘ ǳƴŘ ǎƛŎƘ ƭǘΦ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ŘŜǊ ½ǳǎŎƘƴƛǘǘ ǳƴŘ ŘƛŜ DǊǀǖŜ ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜƴ 

bereits versiegelten Flächen ergebe, sind diese Aussagen nicht geeignet, die Abgrenzung des 

GIB zu erklären oder zu präzisieren. 

 

{ƻ ƛǎǘ ŘŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αbŀŎƘƴǳǘȊǳƴƎ ŘŜǎ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ CƭǳƎƘŀŦŜƴ 9ƭƳǇǘά Ȋǳ ǿŜƛǘΣ ǳƳ ƘƛŜǊŀǳǎ Ŝƛƴπ

deutige Schlüsse auf den Umfang des Plangebiets zu ziehen. Eine Nachnutzung könnte sich 

durchaus auch auf einen Teil des ehemaligen Flughafengeländes beziehen. Wenn der Plange-

ber tatsächlich das gesamte Flughafengelände hätte überplanen wollen, hätte hierzu konse-

quenterweise auch die ehemalige Start- und Landebahn gehört, welche unzweifelhaft Be-

standteil des ehemaligen Flughafens war. Diese wurde jedoch von der GIB -Z -Ausweisung 

ausgenommen.  Auch die Orientierung an den versiegelten Flächen des Flughafengeländes 

hilft hier nicht weiter, denn es sind keineswegs alle Bereiche des Flughafengeländes inner-

halb des regionalplanerisch ausgewiesenen GIB-Z-Bereiches versiegelt, vielmehr umfasst das 

Gebiet große, unversiegelte Brachflächen, welche, wie aus der Kartengrundlage der zeichne-

rischen Darstellung des Regionalplans ersichtlich, von der GIB-Z-Darstellung großräumig ein-

geschlossen werden. 

 

Angesichts der Eindeutigkeit der zeichnerischen Darstellung besteht für die von der Antrags-

gegnerin vorgeschlagene Interpretation des Grenzverlaufs anhand der Begründung des Regi-

onalplans allerdings auch keinerlei Bedarf. 

 

Zudem wäre, selbst wenn man im vorliegenden Fall eine interpretationsfähige planerische 

Unschärfe annähme, der diesbezügliche Interpretationsspielraum durch die Verschiebung 

der Plangebietsgrenze nach Süden um ca. 50 m und die dadurch bedingte zusätzliche Inan-

spruchnahme im allg. Freiraum und Agrarbereich bzw. in Waldbereichen um insgesamt ca. 

12 ha. (so die o.g. Begründung zum Bebauungsplan) deutlich überschritten. 
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Das OVG NRW stellt hierzu in seinem vo n der Antragsgegnerin zitierten Urt. v. 20.11.2018, 2 

A 1676/17 unter Rn. 234 fest: 

 

αEine solchermaßen begrenzte Aussageschärfe in räumlicher Hinsicht ermöglicht es indes 

nur, dass auch eine die räumliche Abgrenzung überschreitende Fläche in einem einge-

ǎŎƘǊŅƴƪǘŜƴ ¦ƳŦŀƴƎ ƴƻŎƘ ŀƭǎ α!ǊǊƻƴŘƛŜǊǳƴƎά ŘŜƳ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜƴ wŀǳƳ ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴ 

kann.ά 

 

5ƛŜ DǊŜƴȊŜ ŜƛƴŜǊ ǎƻƭŎƘŜƴ α!ǊǊƻƴŘƛŜǊǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘά ǎŜǘȊǘ Řŀǎ h±D ŀōŜǊ ǳƴǘŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ǊŜƎƛπ

onalplanerischen Darstellungsgrenze von 10 ha. Es führt dazu unter Rn. 235 der o.g. Entschei-

dung aus: 

 

αAus dem Umstand, dass in Regionalplänen die zeichnerische Darstellung von Vorhaben 

regelmäßig erst ab einer Flächengröße von mehr als 10 ha erfolgt, bedeutet nicht, dass des-

wegen zeichnerisch tatsächlich dargestellte Siedlungsgebiete oder Vorhaben über ihre fest-

gesetzten Grenzen hinaus immer mindestens noch bis zu einer Größenordnung von 10 ha 

ς gleichsam regelhaft ς erweitert oder verändert werden könnten. Eine Ausdehnung ist viel-

mehr nur in den oben ausgeführten Grenzen eines vorhandenen Interpretationsspielrau-

mes als so zu verstehende, eingeschränkte Arrondierung unter Beachtung der Intention des 

Plangebers zulässig.ά 

 

±ƻƴ ŜƛƴŜǊ α!ǊǊƻƴŘƛŜǊǳƴƎά ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǊ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎ ƪŀƴƴ ƛƳ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ Cŀƭƭ ƴƛŎƘǘ ŘƛŜ 

Rede sein. Vielmehr handelt es sich um eine bewusste Grenzverschiebung, mit der der regi-

onalplanerisch festgelegte Bereich um mehr als 10 ha nach Süden erweitert wird. D ies ver-

stößt gegen den aus der Begründung zum Regionalplan (siehe Auszug Anlage ASt. 6 zur Be-

gründung des Normenkontrollantrag es) klar hervorgehenden Willen des Plangebers, hier 

eine entsprechende Pufferzone zu den als naturräumlich als wertvoll erachteten  Bereichen 

südlich des Plangebietes einzuhalten. 

 

Die Einwände der Antragsgegnerin vermögen nach alledem die aus den Planunterlagen ein-

deutig hervorgehende Grenzüberschreitung des regionalplanerisch ausgewiesenen GIB-Z-Be-

reiches an der Südgrenze des Plangebietes nicht durchgreifend in Frage stellen. Die Plan-

zeichnung ist eindeutig und l ässt insofern keinen Spielraum für Interpretationen. Selbst 

wenn man der Antragsgegnerin bei der Überplanung des regionalplanerisch dargestellten 
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GIB-Bereiches einen Interpretationsspielraum zubilligen würde, wären die Grenzen eines sol-

chen Interpretationsspielraumes im vorliegenden Fall eindeutig überschritten, so dass auch 

in diesem Fall der Flächennutzungsplan wegen Verstoßes gegen das gem. § 1 Abs. 4 BauGB 

strikt zu beachtende Anpassungsgebot an die Ziele der Raumordnung nichtig wäre. Dies in-

fiziert auch den gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus diesem entwickelten Bebauungsplan. Eine auf den 

Überschreitungsbereich beschränkte Teilnichtigkeit kommt vorliegen d aus den in der An-

tragsschrift erläuterten Gründen nicht in Betracht.  

 

 

(2)  In sachlicher Hinsicht  

 

In sachlicher Hinsicht ist äußerst fraglich, ob die Festsetzungen des verfahrensgegenständli-

chen Bebauungsplans den regionalplanerischen Vorgaben für einen GIB mit der Zweckbin-

dung Standorte für flächenintensive Vorhaben und Industrie (GIB-Z) im Sinne von Kap. 3.3.2, 

Z 2 entsprechen und ob sie es angesichts der einzuhaltenden Abstand serfordernisse zu 

Wohnbebauung und schutzwürdigen Naturflächen überhaupt könnten.  

 

Gem. Ziff.  6 der Erläuterungen zu Kap. 3.3.2 des Regionalplans 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦ ƛǎǘ Ŝǎ αAufgabe der 

kommunalen Bauleitplanung, Teile des GIB bauleitplanerisch zu sichern, in denen stark emittie-

rende Industriebetriebe mit großen Abstandserfordernissen angesiedelt werden könnenάΦ   Nach 

der in S. 1 der Erläuterung enthaltenen Definition ǎƛƴŘ αstark emittierende Industriebetriebe 

ώΧϐ vergleichbar mit den Betrieben, die nach Abstandserlass NRW den Klassen I-V zugeordnet sind 

und einen Abstand von mindestens 300 m zu schutzwürdigen Nutzungen erfordernΦά 

 

Wie sich ŀǳǎ ŘŜƴ ¢ŀōŜƭƭŜƴ ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ «ōŜǊǎŎƘǊƛŦǘ α±ƻǊōŜǳƎŜƴŘŜǊ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊά ǳƴǘŜǊ 

Ziff. 1.1.1. und 1.1.2. der planungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan ergibt, sind 

Betriebe mit Abstandserfordernissen nach den Abstandsklassen I -III des Abstandserlasses 

NRW 2007 im gesamten Plangebiet nicht zulässig. Dies wird auf S. 58 der Planbegründung 

mit der besonderen räumlichen Lage des Bebauungsplangebietes in teilweiser unmittelbarer 

Nachbarschaft zu festgesetzten Landschaftsschutzgebieten und der Nähe zum Vogelschutz-

ƎŜōƛŜǘ α{ŎƘǿŀƭƳ-Nette-tƭŀǘǘŜ Ƴƛǘ DǊŜƴȊǿŀƭŘ ǳƴŘ aŜƛƴǿŜƎά ό59-4603-401) sowie Waldflä-

chen begründet. Da der Regionalplan aber ausdrücklich die Ausweisung von Flächen für stark 

emittierende Betriebe mit großen Abstandserfordernissen fordert, verstößt die aktuelle Bau-

leitplanung insofern gegen die Zielvorgabe des Regionalplans. 
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Angesichts der in der Planbegründung genannten naturräumlichen Konflikte ist die regional-

planerische Darstellung einer GIB-Z-Fläche in diesem Bereich allerdings ihrerseits als abwä-

gungsfehlerhaft und damit rechtswidrig anzusehen.  

 

Nach den Planzeichnungen des Bebauungsplans sind auf 15,7 % der GE-Fläche nur die Ab-

standsklassen VI-VII zulässig, auf den übrigen 84,3 % der GE-Fläche nur die Abstandsklassen 

V-VII. Auch auf 8,1 % der GI-Flächen sind nur die Abstandsklassen VI-VII zulässig, auf weiteren 

15,5 % nur die Abstandsklassen V-VII, auf den übrigen 76,4 % nur die Abstandsklassen IV-VII. 

 

Beweis: Sachverständigengutachten 

  

Da zudem die Abstandsklassenfestsetzungen insbesondere in den Bereichen GI1 (VI, VII) und 

GI 2 (V-VII) für ein Industriegebiet sehr restriktiv sind und auch in GE 2 und 3 (V-VII) eher 

restriktiv sind , 

 

Weiterer Beweis: Sachverständigengutachten 

 

ist aus Sicht des Antragstellers der jeweilige Gebietscharakter nicht mehr gewahrt , da die 

typischen Nutzungen eines Industrie- und Gewerbegebietes im Sinne des regionalplanerisch 

ausgewiesenen GIB-Z-Bereiches auf der Grundlage der Planfestsetzungen nicht möglich sind. 

In der vorliegenden Gebietsausweisung ist vielmehr ein Fall des sog. α9ǘƛƪŜǘǘŜƴǎŎƘǿƛƴŘŜƭǎά 

zu sehen, der die Nichtigkeit des Bebauungsplans zur Folge hat (vgl. dazu BVerwG, Beschluss 

vom 8. Februar 1999 - 4 BN 1.99 -, BRS 62 Nr. 71 (zu einem allgemeinen Wohngebiet); OVG 

NRW, Urteil vom 19. Oktober 1993 - 10a NE 41/89 -, BRS 55 Nr. 5 (zu einem Mischgebiet) sowie 

die Rechtsprec hungsnachweise bei Kröninger/Jeromin, BauGB, 8. Aufl., § 1 Rn. 16; 

Spannowsky/Uechtritz, BauGB, 3. Aufl., § 1 Rn. 186.2; Stüer, Der Bebauungsplan, 6. Aufl., Rn. 

195).  

 

 

b) Vereinbarkeit des Regionalplans mit dem LEP 

 

Wie in der Antragsbegründung ausgeführt, verstößt der im aktuellen Regionalplan für die 

Fläche des ehemaligen Militärflughafens festgelegte GIB-Z-Bereich seinerseits gegen das gem. 

§ 4 Abs. 1 ROG zu beachtende Ziel Nr. 6.3 -3 Abs. 1 des Nordrhein -Westfälischen 
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Landesentwicklungsplans, weil die 2018 für diesen Bereich neu festgelegte GIB-Z-Fläche an 

keiner Stelle unmittelbar räumlich an einen ASB - oder GIB-Bereich anschließt. Vielmehr ist 

er von dem nordöstlich dargestellten ASB Niederkrüchten noch zusätzlich dur ch die Auto-

bahn A 52 getrennt. Die Voraussetzungen einer Ausnahme gem. Ziel 6.3-3 Abs. 2 oder 3 LEP 

NRW sind entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin nicht gegeben. 

 

Der Einwand der Antragsgegnerin, nach den zeichnerischen Festlegungen des LEP NRW lägen 

sowohl die Ortslage Elmpt als auch der ehemalige Militärstandort im Siedlungsbereich, kann 

hiergegen nicht verfangen.  

 

Nach den Erläuterungen zu Ziel 6.1-1 ist der im Landesentwicklungsplan zeichnerisch abge-

bildete Siedlungsraum nur eine nachrichtliche Darstellung aus den Regionalplänen. Dies ent-

spricht der Legende zur zeichnerischen Darstellung. Anknüpfungspunkt für das Ziel 6.3-3 LEP 

ist dementsprechend nicht der im Landesentwicklungsplan dargestellte Siedlungsraum, son-

dern die gem. Ziel 1.1-1 Abs. 2 von der Regionalplanung festzulegenden Allgemeinen Sied-

lungsbereiche (ASB) und Bereiche für gewerbliche und industrielle Nu tzungen (GIB). Hierzu 

fehlt es dem neu festgelegten GIB-Z an der gem. Ziel 6.3-3 Abs. 1 erforderlichen unmittelbaren 

Verbindung. 

 

Sofern die Antragsgegnerin aus dem Grundsatz 6.3-5 des Landesentwicklungsplans, wonach 

auch neue GIB-Bereiche, die nicht im Freiraum liegen, dort festgelegt werden sollen, wo eine 

kurzwegige Anbindung an das überörtliche Straßenverkehrsnetzt gegeben ist, schließt, dass 

die Trennung zwischen ASB und GIB dem landesplanerischen Ziel nicht widerspricht, ver-

kennt sie, dass Ziel 6.3-3 eine abschließende Regelung für GIB-Bereiche im Freiraum enthält. 

Hier ist die kurzwegige verkehrliche Verkehrsanbindung als eine von mehreren Vorausset-

zungen einer Ausnahme gem. Abs. 2 genannt. Dies impliziert, dass eine Verkehrsanbindung 

für sich betrachtet gerade nicht geeignet ist, den unmittelbaren Anschluss des neuen GIB an 

einen vorhandenen ASB- oder GIB zu ersetzen. 

 

Auch liegen die Voraussetzungen einer Ausnahme gem. Ziel 6.3-3 Abs. 2 wie bereits in der 

Antragsschrift dargestellt, nicht vor. Es fehlt an einer ergänzenden Zweckbindung oder ei-

nem ergänzenden textlichen Ziel, welches zum einen sicherstellt, dass nur eine Nachnutzung 

bereits versiegelter Flächen einschließlich vorhandener Infrastruktur erfolgt und zum 
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anderen die auf der Brachfläche vorhandenen naturschutzwürdigen Teilflächen von der 

Nachnutzung ausgenommen werden.  

 

Entgegen der Darstellung der Antragstellerin wird durch die aufgenommene Zweckbindung 

zugunsten überregional bedeutsamer Gewerbeansiedlungen und flächenintensiver Großbe-

triebe sowie durch die räumliche Abgrenzung keineswegs sichergestellt, dass eine Nachnut-

zung nur im Umfang der bisher versiegelten Bereiche erfolgt. Vielmehr weist die Planzeich-

nung großflächige Gewerbeflächen aus, die ς wie sich aus dem Abgleich mit dem Bestands-

plan (Anl. 2 zum Umweltbericht) ergibt ς undifferenziert auch ehemalige Waldbereiche und 

andere unversiegelte Freiraumbereiche des ehemaligen Flughafengeländes abdecken. Dass 

das ehemalige Militärgelände zum überwiegenden Teil nicht aus großflächig versiegelten Be-

reichen bestand, machen die Fotos insbesondere von der ehemaligen Housing-area auf S. 8 

ff. der Begründung zum Bebauungsplan deutlich. 

 

Wie die Abb. 4 auf S. 12 des Umweltberichts zeigt, gehören zu den überplanten Bereichen 

auch gesetzlich geschützte Biotope, für deren Überplanung die Antragsgegnerin beim Kreis 

Viersen die Erteilung einer Ausnahme beantragt hat (vgl. dazu S. 65 der Begründung zum 

Bebauungsplan). Es kann also nicht die Rede davon sein, dass die naturschutzwürdigen Teil-

flächen des ehemaligen Militärflughafens schon bei der Gebietsabgrenzung im Regionalplan 

hinreichend berücksichtigt wurden.  

 

 

II.  Habitatschutzrecht  

 

Der Bebauungsplan verstößt entgegen der Darstellung der Antragsgegnerin gegen europäi-

sches Habitatschutzrecht, da er erstens einen faktischen, nicht gemeldeten Vogelschutzge-

bietsteil beeinträchtigt, zweitens das gemeldete Vogelschutzgebiet ebenfalls als faktisches 

Vogelschutzgebiet einzustufen ist , drittens soweit der gemeldete Vogelschutzgebietsteil als 

tatsächlich hinreichend ausgewiesenes Vogelschutzgebiet anzusehen wäre, es an einer von 

der Behörde durchgeführten FFH-Verträglichkeitsprüfung für alle vom Vorhaben betroffenen 

europäischen Schutzgebiete und deren Erhaltungsziele fehlt und viertens die von einem Gut-

achterbüro vorgelegte FFH-Verträglichkeitsstudie aufgrund vielfältiger Mängel nicht einmal 

für sich geeignet ist, die erhebliche Beeinträchtigung von europäischen Schutzgebieten im 
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Zuge der Umsetzung der Planung den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechend zu 

widerlegen. 

 

 

1. Unzulässige Beeinträchtigung eines innerhalb des Plangebietes vorliegenden faktischen 

Vogelschutzgebietes  

 

Durch die verfahrensgegenständliche Planung wird ein faktisches Vogelschutzgebiet  teil-

weise direkt überplant, teilweise aber durch die Immissionen und Störwirkungen der Pla-

numsetzung vorhersehbar beeinträchtigt. Dies hat zur Folge, dass die auf die Wiederlegung 

einer erheblichen Beeinträchtigung von Erhaltungszielen des ausgewiesenen Vogelschutzge-

bietes DE 4603-401 bezogene FFH-Verträglichkeitsprüfung von vornherein am falschen Maß-

stab ausgerichtet ist. Im Gegensatz zu ausgewiesenen Vogelschutzgebieten gilt für faktische 

Vogelschutzgebiete der strenge Maßstab eines absoluten Beeinträchtigungsverbotes auf der 

Grundlage von Art. 4 Abs. IV VRL, welches jedwede Verschlechterung der ökologischen Qua-

lität der Lebensräume der vorkommenden Vögel sowie erhebliche Störungen derselben un-

tersagt mit der Folge, dass insbesondere die Überplanung solcher Gebiete generell unzulässig 

ist (ausführlich dazu Antragsschrift S. 32 f. und 44).  

 

Die auf S. 1 der als Anlage 3 zum Schriftsatz der Antragsgegnerin vorgelegten fachlichen Stel-

lungnahme von Smeets Landschaftsarchitekten geäußerte Rechtsansicht, die Frage eines fak-

tischen Gebietsschutzes habe sich der Einschätzung der Antragsgegnerin im Rahmen des vor-

liegenden Bauleitplanverfahrens entzogen, da es nicht Aufgabe der Gemeinde sei, im Rahmen 

der kommunalen Bauleitplanung die fachliche Grundlage oder die bestehenden Grenzen ei-

nes vom Land NRW gemeldeten und von der europäischen Union bestätigt en Vogelschutz-

gebietes in Frage zu stellen, verkennt, dass auch die Gemeinden als Teil der Staatsverwaltung 

an Gesetz und Recht gebunden sind. Hierzu gehört zu allererst die höchstrangige Rechtsord-

nung der Europäischen Union, welche durch die Europäische Vogelschutzrichtlinie und die 

einschlägige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Kriterien für das Vorliegen 

eines faktischen Vogelschutzgebietes klar vorgibt. Diese sind im vorliegenden Fall in mehrfa-

cher Hinsicht erfüllt .  

 

So fehlt es bislang an einer den rechtlichen Anforderungen genügenden Unterschutzstellung 

des bei der Europäischen Union gemeldeten und 2023 bis in eine Entfernung von ca. 250 m 
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von der Südgrenze des Plangebietes erweiterten VSG DE 4603-401. Zudem sind aufgrund der 

aus sachwidrigen Motiven fehlerhaft abgegrenzten Erweiterung des Vogelschutzgebietes 

weite Teile des südlichen Plangebietes ebenfalls als faktisches Vogelschutzgebiet einzustufen 

 

 

a) Faktisches Vogelschutzgebiet infolge fehlerhafter Unterschutzstellung   

 

Das gemeldete Vogelschutzgebiet DE 4603-401 "Schwalm Nette Platte mit Grenzwald und 

Meinweg" ist schon deshalb als faktisches Vogelschutzgebiet einzustufen, weil es an einer 

den rechtlichen Anforderungen genügenden Unterschutzstellung des Gebietes bislang fehlt.  

Dies betrifft insbesondere den mit der Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzge-

biete in Nordrhein -Westfalen vom 4.12.2023 (MBl. NRW S. 1426) in den Gebietsumgriff einbe-

zogenen und von den Auswirkungen der Planung in besonders starkem Maße betroffenen  

Bereich der Erweiterungsfläche südlich des Plangebietes. Aber auch für das Gebiet insgesamt 

sind die Anforderungen an den mit der rechtskonformen nationalstaatlichen Unterschutz-

stellung gem. Art. 7 FFH-RL eintretenden Wechsel des Rechtsregimes vom faktischen zum 

ausgewiesenen Vogelschutzgebiet nicht erfüllt.  

 

 

(1) Keine hinreichende Unterschutzstellung der ƛƳ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇƭŀƴ αDǊŜƴȊǿŀƭŘκ{ŎƘǿŀƭƳά 

als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Gebietsteile 

 

Das Vogelschutzgebiet wird im maßgeblichen Bereich durch das ƛƳ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇƭŀƴ αDǊŜƴȊπ

ǿŀƭŘκ{ŎƘǿŀƭƳά vom 15.06. und 07.12.2023 (ABl. Kreis Viersen vom 28.03.2024, S. 26  

https://abi.kreis-viersen.de/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWatKwEBP7qrYrde6lqHAh8) 

festgesetzte Landschaftsgebiet L 12 "Grenzwald Elmpt" abgedeckt (vgl. die Karte auf S. 53 des 

Textteils Landschaftsplans, https://www.kreis -viersen.de/system/files/dokumente/Text-

teil_LP_Grenzwald_Schwalm_Ausfertigung3_Optimized.pdf).  Entsprechend der Erweiterung 

des Vogelschutzgebietes wurde, wie auf der Karte auf S. 13 des Textteils als dunkelgrüne Flä-

che dargestellt, durch den Landschaftsplan von 2024 das LSG bis an die südliche Grenze des 

Bebauungsplangebietes hin erweitert (siehe auch S. 12 "Im Bereich des ehemaligen Flugplatzes 

in Elmpt werden erstmals Flächen von circa 308,6 Hektar als Landschaftsschutzgebiet ausgewie-

sen (Teilfläche des L12 Grenzwald Elmpt)." Es fehlt in den Textlichen Darstellungen des Land-

schaftsplans aber an jeglichem Hinweis, dass die Erweiterung der Ausweisung des 
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Vogelschutzgebietes DE 4603-401 "Schwalm Nette Platte mit Grenzwald und Meinweg" dient. 

Auf S. 115 des angehängten Dokuments ist eine Aufstellung der Schutzgebiete, welche im 

Bereich des Vogelschutzgebietes liegen. Hier ist zwar das Landschaftsschutzgebiet  L 03 

"Grenzwald Brüggen" genannt, nicht aber das L 12 "Grenzwald Elmpt". Auch beim Schutz-

zweck des Landschaftsschutzgebietes L12 (S. 74 des Textteils des Landschaftsplans) findet 

sich kein Hinweis auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes.  Gem. § 32 Abs. 3 S. 1 

BNatSchG hat die Schutzerklärung aber den Schutzweck entsprechend den jeweiligen Erhal-

tungszielen zu bestimmen. Ferner ist, auch wenn § 32 Abs. 3 BNatSchG das nicht ausdrücklich 

anspricht, in der Schutzgebietserklärung darauf hinzuweisen, dass das Gebiet Teil des Na-

tura -2000-Netzwerks ist und die Schutzvorschriften der §§ 33 ς 36 BNatSchG gelten (Möckel 

in: Schlacke, GK-BNatSchG, 3. Aufl., § 32 Rn. 83).  

 

Es fehlt damit im Landschaftsplan an einer hinreichenden Schutzerklärung für das Vogel-

schutzgebiet. Ein Regimewechsel der als Vogelschutzgebiete gemeldeten Gebiete in das Re-

gime der FFH-Richtlinie kann erst nach einer korrekten Schutzgebietsausweisung erfo lgen, 

vorher gilt es als faktisches Vogelschutzgebiet (vgl. Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG, 3. 

Aufl., § 32 Rn. 56).  

 

 

(2)  Keine europarechtskonforme Unterschutzstellung gem. § 52 Abs. 1 und 2 LNatSchG 

NRW i. V. m. der Bekanntmachung der Vogelschutzgebiete im Ministerialblatt NRW   

 

Ein Schutzregimewechsel für das Vogelschutzgebiet DE-4603-401einschließlich der Erweite-

rungsfläche wurde auch nicht gem. § 52 Abs. 1 LNatSchG dadurch herbeigeführt, dass das 

Vogelschutzgebiet unter Nr. 18 in der Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzgebiete 

in Nordrhein -Westfalen vom 04.12.2023 (MBl. NRW. S. 1426, https://recht.nrw.de/lrmb/ver-

waltungsvorschrift/bekanntmachung -der-europaeischen-vogelschutzgebiete-nordrhein -0/) 

aufgeführt ist. Die Bekanntmachung nennt zwar den Schutzzweck des Gebiets für die in einer 

Liste aufgeführten Arten, legt jedoch selbst keine Erhaltungsziele fest und enthält auch kei-

nerlei Schutz- und Erhaltungsregelung in Bezug auf die einzelnen Gebiete.  

 

 

 

 

https://recht.nrw.de/lrmb/verwaltungsvorschrift/bekanntmachung-der-europaeischen-vogelschutzgebiete-nordrhein-0/
https://recht.nrw.de/lrmb/verwaltungsvorschrift/bekanntmachung-der-europaeischen-vogelschutzgebiete-nordrhein-0/
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(a) Fehlen gebietsspezifischer Erhaltungsziele  

 

Wie schon in der Antragsbegründung dargelegt, ist auf der Grundlage der Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichts derzeit das gesamte 

VSG DE-4603-401 rechtlich als faktisches Vogelschutzgebiet einzustufen, da es allgemein an 

der für den Schutzregimewechsel erforderlichen hinreichend rechtsverbindlichen und au-

ßenwirksamen Festsetzung von gebietsspezifischen Erhaltungszielen in Nordrhein-Westfalen 

bislang fehlt.  Dies betrifft auch die 2023 hinzugekommene Erweiterungsfläch e südlich des 

Plangebietes. Die seit 2017 auf der Internetseite des LANUK (vormals LANUV) pauschal für 

alle Arten in allen Gebieten gleich festgesetzten Erhaltungsziele genügen insofern in mehrfa-

cher Hinsicht nicht den Anforderungen der Rechtsprechung.  

 

So fehlt es den auf der Internetseite des LANUV veröffentlichten Erhaltungszielen bereits an 

der erforderlichen rechtlichen Verbindlichkeit  (vgl. BVerwG, Urt. v. 08.01.2014, 9 A 4.13 ς A 14 

ς Rn. 40). Darüber hinaus genügen sie nicht den Anforderungen der EuGH-Rechtsprechung, 

wonach die Erhaltungsziele individuell gebietsspezifisch und konkret (EuGH, Urt. v. 

21.09.2023 - C-116/22, Rn. 114 f.) sowie für alle im Gebiet (in erheblicher Menge) vorkommen-

den Vogelarten (EuGH, Urt. v. 12.09.2024, C-ссκно α9ƭƭƛƴƛƪƛάΣ wƴΦ пф ǳƴŘ ¢ŜƴƻǊ мΦύ und der 

Lebensräume dieser Vogelarten festzulegen sind. Darüber hinaus sind für die geschützten 

Arten und ihre Lebensräume mit gesetzlich bindender Wirkung au ch die erforderlichen Er-

haltungsmaßnahmen gebietsspezifisch festzulegen, also z. B. Verbote und Gebote, die erfor-

derlich sind, um die Er haltung der Schutzgüter entsprechend sicherzustellen (v gl. hierzu 

auch EuGH, Urteil vom 29.06.2023, C-444/21, Rn. 137 ff. (Irland) sowie Urteil vom 14.11.2024, 

C-47/23, (Flachland- und Berg-Mähwiesen)).  

 

Der Einwand der Antragsgegnerin auf S. 37, der EuGH habe mit seinem Urteil vom 21.09.2023, 

C-116/22, Rn. 122 die bisherige Praxis der Unterschutzstellung ausreichen lassen und eine Ver-

tragsverletzung nicht festgestellt, verkennt Gegenstand und Reichweite des EuGH-Urteils. 

Zwar bezieht sich die in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik 

Deutschland getroffene Entscheidung nach dem Kommissionsvorbringen zur zweiten Rüge 

όwƴΦ офύ ŀǳŦ ŘƛŜ αŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ŘŜǳǘǎche Behördenpraxis bei der Festlegung von Erhaltungszie-

ƭŜƴά. Bei näherer Betrachtung geht es aber nur um bestimmte Aspekte der Festlegung von 

Erhaltungszielen, welche nicht für den hiesigen Rechtsstreit relevant sind. So betrifft die 
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zweite Rüge das Fehlen quantitativer und messbarer Elemente (Rn. 42) sowie das Fehlen der 

¦ƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘǳƴƎ Ǿƻƴ α²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎά ǳƴŘ α9ǊƘŀƭǘǳƴƎά ŘŜǊ {ŎƘǳǘȊƎǸǘŜǊ ƛƴ ŘŜƴ 9ǊƘŀƭπ

tungszielen (Rn. 56). Beides wird zwar vom EuGH als europarechtlich nicht erforderlich er-

achtet, betrifft aber nicht den im hiesigen Verfahren erhobenen Vorwurf gegen die nord-

rhein-westfälische Praxis, die Erhaltungsziele zwar art-, aber nicht gebietsspezifisch festzu-

legen, indem sie für jede Art in allen Gebieten gleich lauten. Hierzu e rklärt der Gerichtshof 

unter Rn. 114 f. der Entscheidung ausdrücklich: 

 

α114 Hierzu ist festzustellen, dass zwar, wie aus der oben in Rn. 107 angeführten Rechtspre-

chung hervorgeht, die Erhaltungsziele nicht allgemein formuliert werden dürfen, sondern 

spezifisch und konkret sein müssen. 

 

115 Die Erhaltungsziele müssen folglich anhand von Informationen festgelegt werden, die 

auf einer wissenschaftlichen Prüfung der Situation der Arten und ihrer Lebensräume in 

einem bestimmten Gebiet beruhen. Da nämlich nach Art. 4 Abs. 1 der Habitatrichtlinie im 

Verfahren zur Ausweisung von Gebieten als besondere Schutzgebiete die von den Mitglied-

staaten vorgeschlagenen Gebiete anhand der in Anhang III der Richtlinie festgelegten Kri-

terien und einschlägiger wissenschaftlicher Informationen bestimmt werden müssen, kön-

nen solche Informationen auch gewährleisten, dass die Erhaltungsziele spezifisch und kon-

kret ǎƛƴŘΦά 

 

(EuGH, Urt. v. 21.09.2023 - C-116/22, Rn. 114 f., Hervorh. d. Unterz.)  

 

Genau daran fehlt es in der nordrhein-westfälischen Praxis. Sie ist insofern auf der Grundlage 

des EuGH-Urteils als europarechtswidrig einzustufen, auch wenn sich der EuGH in seinem 

Urteil dazu nicht verhält, weil sie nicht Gegenstand des Kommissionsvorbringens war. 

 

Wie bereits auf S. 42 ff. der Antragsbegründung erläutert, fehlt es überdies an einer Festle-

gung von Erhaltungszielen für das gesamte Spektrum der nach dem Urteil des EuGH vom 

12.09.2024, C-66/23 ς Elliniki ς zu berücksichtigenden Arten, worunter alle in dem betreffen-

den Gebiet in erheblicher Menge vorkommenden, im Anhang der VRL aufgeführten Vogelar-

ten sowie die regelmäßig auftretenden Zugvogelarten zählen (EuGH, a.a.O. Rn. 48 f.). Dem-

gegenüber beschränkt sich das Erhaltungszieldokument auf der Internetseite des LANUV auf 

die im Standarddatenbogen für das Gebiet festgelegten Arten. Das ausgewiesene 
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Vogelschutzgebiet ist auch unter diesem Gesichtspunkt in seiner gesamten räumlichen Aus-

dehnung als faktisches Vogelschutzgebiet anzusehen, da die auf nur einen Teil der Arten be-

schränkte Festlegung von Erhaltungszielen den Wechsel des Rechtsregimes nicht herbeifüh-

ren konnte. 

 

Die unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit einer auf weitere Arten erweiterten FFH -

Verträglichkeitsprüfung bezüglich des ausgewiesenen Vogelschutzgebietes erörterten Aus-

führungen der Antragsgegnerin auf S. 41 ff. der Antragserwiderung sowie auf S. 18 zu dieser 

Thematik überzeugen nicht. 

 

Dies gilt zunächst für die Behauptung  auf S. 44 der Antragserwiderung, der EuGH habe für 

die Bestimmung der Erhaltungsziele bei der Unterschutzstellung eine Priorisierung der tat-

sächlich vorkommenden Arten zugelassen.   

 

Die Antragsgegnerin verkennt darin, dass der EuGH im maßgeblichen Urteil vom 12.09.2024, 

C-ссκно όα9ƭƭƛƴƛƪƛάύ unter Rn. 50 ff.  klar zwischen der Festlegung von Erhaltungszielen und 

dem Erlass und der Umsetzung von Schutzmaßnahmen unterscheidet und eine Prioritäten-

setzung nur bezüglich der Schutzmaßnahmen, nicht aber bei der Festsetzung von Erhaltungs-

zielen vorsieht.  

 

Der Gerichtshof führt hierzu unter Rn. 54 der Entscheidung aus: 

 

αLƴ ŘƛŜǎŜƳ wŀƘƳŜƴ ƪƻƳƳǘ ς wie die Generalanwältin in Nr. 52 ihrer Schlussanträge sinn-

gemäß festgestellt hat ς den Arten und Lebensräumen, für die ein Gebiet als BSG ausgewie-

sen worden ist, hinsichtlich der besonderen Schutzmaßnahmen, die in diesem Gebiet zu 

erlassen und umzusetzen sind, naturgemäß ein prioritärer Status zugute. Allerdings kann 

das Vorkommen weiterer Arten wie seltener oder empfindlicher Vogelarten oder von Vo-

gelarten, die natürlicherweise isoliert leben, in dem betreffenden Gebiet nicht außer Acht 

gelassen werden, und der Erlass solcher Schutzmaßnahmen für diese Arten kann sich als 

zweckdienlich oder notwendig erweisen, um die einschlägigen Erhaltungsziele zu erreichen 

όIŜǊǾƻǊƘΦ ŘΦ ¦ƴǘŜǊȊΦύΦά 

 

Auch die Europäische Kommission bestätigt diese Interpretation in ihrer Stellungnahme vom 

24.2.2026 (C (2026) 1168 final) zum Donauausbau, indem sie auf S. 13 ausführt: 
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αDie Bayerische Natura 2000-Verordnung zum Vogelschutzgebiet DE 7142-птм α5ƻƴŀuzwi-

ǎŎƘŜƴ {ǘǊŀǳōƛƴƎ ǳƴŘ ±ƛƭǎƘƻŦŜƴά Ƙŀǘ ƴƻŎƘ ƴƛŎƘǘ Řŀǎ ¦ǊǘŜƛƭ ŘŜǎ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ DŜǊƛŎƘǘǎƘƻŦǎ 

C-66/23 implementiert. Der EuGH hat darin entschieden, dass die Mitgliedstaaten für je-

ŘŜǎ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ŀƭƭŜ ŘƻǊǘ ƛƴ αŜǊƘŜōƭƛŎƘŜǊ aŜƴƎŜάΣ ŀƭǎƻ ǎƛƎnifikant, 

vorkommenden europäischen Vogelarten Erhaltungsziele und Schutzmaßnahmen festle-

gen müssen. Zudem müssen die Mitgliedstaaten für die Verwirklichung der Erhaltungs-

ziele (Hervorh. d. Unterz.) für alle diese Arten Prioritäten vorsehen.ά 

 

Die Frage der Prioritätensetzung stellt sich nämlich erst dann, wenn zur Umsetzung der Er-

haltungsziele Maßnahmen ergriffen werden müssten, die nur zugunsten einzelner Arten wir-

ken, andere aber verdrängen könnten. Vorliegend geht es aber um die fehlende Festlegung 

von Erhaltungszielen für bestimmte Arten, welche zur Folge hat, dass es an der nach der 

EuGH-Rechtsprechung für den Regimewechsel erforderlichen vollständigen Gebietsauswei-

sung fehlt, so dass nach wie vor die Regeln für faktische Vogelschutzgebiete gelten. Die Fest-

legung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Erhaltungszielen ist dagegen für 

den Wechsel des Schutzregimes nicht mehr relevant. Für den hier interessierenden Bereich 

liegen im Übrigen gar keine konkurrierenden Belange vor, weil es sich allesamt um Vogelar-

ten der offenen bis halboffenen Habitate handelt, die natürlicherweise gemeinsam in diesen 

Habitaten vorkommen  (Schreiber Umweltplanung, Anlage ASt. 15, S.17). 

 

Das auf S. 43 der Antragserwiderung zur Stützung der gegnerischen Rechtsauffassung heran-

gezogene Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 22.01.2025 ς 8 C 10217/21 ς in dem das Gericht 

die Unterschutzstellungspraxis in Rheinland-Pfalz als europarechtskonform gebilligt hat, ver-

kennt die Entscheidung des EuGH in derselben Weise wie die Antragsgegnerin, indem es von 

der Zulässigkeit einer Prioritätensetzung bei der Festlegung von Erhaltungszielen ausgeht . 

Das Rheinland-Pfälzische OVG führt unter Rn. 147 der genannten Entscheidung aus: 

 

α²ƛŜ ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜƳ ƻōŜƴ DŜǎŀƎǘŜƴ ŜǊƎƛōǘΣ ǎƛƴŘ ƛƴ wƘŜƛƴƭŀƴŘ-Pfalz für jedes einzelne der 

dortigen Vogelschutzgebiete spezifische Erhaltungsziele durch Rechtsverordnung verbind-

lich festgelegt worden. Darüber hinaus ergibt sich aus § 17 Abs. 2 Satz 2 LNatSchG, wonach 

Zweck der Unterschutzstellung bei den Vogelschutzgebieten ist, die Erhaltung oder Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der in den Gebieten in der Anlage 2 ge-

nannten Vogelarten und ihrer Lebensräume zu gewährleisten, und in der Anlage 2 zu § 17 
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LNatSchG bei den einzelnen Gebieten alle vorkommenden Arten i. S. v. Art. 1 Abs. 1 und 2 

der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt und die für die Bestimmung der Erhaltungsziele cha-

rakteristischen Arten lediglich als "Hauptvorkommen" hervorgehoben werden, dass die Un-

terschutzstellung in Rheinland-Pfalz die im Falle Griechenlands gerügten Defizite gerade 

nicht aufweist: Denn der rheinland-pfälzische Normgeber ist damit seiner Aufgabe gerecht 

geworden, einerseits für jedes einzelne BSG hinsichtlich aller nach Maßgabe des Art. 4 

Abs. 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie zu schützenden Vogelarten, soweit sie in dem jewei-

ligen VSG vorkommen, und ihrer Lebensräume Ziele und Schutzmaßnahmen festzulegen; 

andererseits hat er durch Hervorhebung der für die Auswahl des jeweiligen Gebiets maß-

geblichen Arten als "Hauptvorkommen" seine Aufgabe erfüllt, hinsichtlich solcher Arten 

Prioritäten festzulegen.ά 

 

Wie oben erläutert, ist die Prioritätensetzung durch Festlegung von gebietsspezifischen Er-

haltungszielen lediglich bezogen auf bestimmte Arten nach der EuGH -Rechtsprechung ge-

rade unzulässig. 

 

 

(b) Keine europarechtskonforme Schutz - und Erhaltungsregelung  

 

Auch fehlt es in der Bekanntmachung der Vogelschutzgebiete an einer mit den Anforderun-

gen des Gemeinschaftsrechts im Einklang stehenden und automatisch und unmittelbar gel-

tenden Schutz- und Erhaltungsregelung, wie sie der Europäische Gerichtshof für die rechts-

konforme Ausweisung von Europäischen Vogelschutzgebieten fordert. Danach verlangt der 

Grundsatz der Rechtssicherheit eine angemessene Bekanntmachung der aufgrund einer Ge-

meinschaftsregelung eingeführten nationalen Maßnahmen, damit die von diesen Maßnah-

men betroffenen Rechtssubjekte den Umfang ihrer Rechte und Pflichten in dem besonderen 

gemeinschaftsrechtlich geregelten Bereich erkennen können (EuGH, Urt. v. 27.02.2003, C -

415/01, Rn. 21-26; BVerwG, Urt. v. 8.1.2014, 9 A 4.13, Rn. 40). Ferner ist zur Vermeidung einer 

Gebietsverschlechterung die Festsetzung rechtlich verbindlicher Erhaltungsmaßnahmen er-

forderlich , d. h. es müssen in Hinblick auf die Erhaltungsziele der jeweiligen Gebiete Ge- und 

Verbote rechtlich verbindlich festgelegt werden, welche siche rstellen, dass der Gebietszu-

stand erhalten bleibt. Hinzu kommt eine regelmäßige Überprüfungs- und Kontrollpflicht (vgl. 

EuGH, Urt. v. 14.11.2023, C-47/23, Rn. 110 und 116).  Solche Regelungen enthält die Bekannt-

machung im Ministerialblatt nicht.  
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Eine diesen Anforderungen genügende Schutz- und Erhaltungsregelung ist auch nicht in der 

landesrechtlichen Vorschrift des § 52 Abs. 2 und 3 LNatSchG NRW enthalten. 

 

Gem. § 52 Abs. 2 S. 1 LNatSchG sind αŀƭƭŜ ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ {ǘǀǊǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜƴ 

Beeinträchtigung eines Europäischen Vogelschutzgebiets nach Abs. 1 in den für die Erhaltungsziele 

ǳƴŘ ŘŜƴ {ŎƘǳǘȊȊǿŜŎƪ ƳŀǖƎŜōƭƛŎƘŜƴ .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭŜƴ ŦǸƘǊŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ όΧύ ǾŜǊōƻǘŜƴάΦ 

 

Dieser Regelung fehlt es schon aufgrund ihrer allgemeinen Formulierung und dem Fehlen 

rechtswirksam festgelegter Erhaltungsziele für die einzelnen Vogelschutzgebiete an der für 

eine unmittelbare Geltung erforderlichen Bestimmtheit. Hierzu hat der EuGH ausd rücklich 

festgestellt, dass 

 

 αŘƛŜ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŜƛƴŜǊ wƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ƴŀŎƘ ǎǘŅƴŘƛƎŜǊ wŜŎƘǘǎǇǊŜŎƘǳƴƎ Ƴƛǘ ǳƴōŜǎǘǊŜƛǘōŀǊŜǊ ±ŜǊōƛƴŘπ

lichkeit und mit der Konkretheit, Bestimmtheit und Klarheit umgesetzt werden (müssen), die not-

ǿŜƴŘƛƎ ǎƛƴŘΣ ǳƳ ŘŜƴ 9ǊŦƻǊŘŜǊƴƛǎǎŜƴ ŘŜǊ wŜŎƘǘǎǎƛŎƘŜǊƘŜƛǘ Ȋǳ ƎŜƴǸƎŜƴά (EuGH, Urt. v. 17.05.2001, 

C-159/99, Rn. 32, NuR 2001, 512 m. w. N.). 

 

Zudem stimmt der Maßstab einer erheblichen Gebietsbeeinträchtigung nicht mit den Vorga-

ben der Vogelschutzrichtlinie überein, welche in Art. 4 Abs. 4 die Mitgliedstaaten auffordert, 

geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebens-

räume innerhalb und außerhalb der Schutzgebiete sowie die Belästigung von Vögeln zu ver-

meiden, welche sich auf die speziellen Zielsetzungen von Art. 4 Abs. 1 VRL erheblich auswir-

ken. 

 

Die in § 52 Abs. 2 S. 2 LNatSchG NRW aufgeführten, nicht gebietsbezogenen einzelnen Ver-

botstatbestände können dagegen einen hinreichenden Gebietsschutz bereits deshalb nicht 

sicherstellen, weil sie nicht an habitatschutzrechtlichen, sondern an artenschutzrechtlichen 

Maßstäben orientiert sind. So können sich die in den einzelnen Tatbeständen angeführten 

Handlungen auch unterhalb der artenschutzrechtlichen Schwelle eines signifikant erhöhten 

Tötungsrisikos, einer erheblichen und populationsbeeinträchtigenden Störwirkung oder ei-

ner ökologischen Funktionsbeeinträchtigung beeinträchtigend auf die Ziele der Vogelschutz-

richtlinie auswirken. Dies gilt insbesondere für Handlungen, die mehrere Tatbestände gleich-

zeitig verwirklichen. Darüber hinaus lassen die Verbotstatbestände zahlreiche große Lücken, 

welche einen vollständigen Schutz des Gebietes ausschließen, so zum Beispiel bei der 
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Tötungsgefahr durch stoffliche Kontaminationen innerhalb des Gebietes. Die wenigen Rege-

lungen sind insgesamt viel zu pauschal, um eine hinreichende einzelgebiets- und schutzgut-

bezogene Erhaltungsmaßnahmenregelung für die europäischen Vogelschutzgebiete darzu-

stellen. 

 

Auch kann die Regelung des § 52 Abs. 3 LNatSchG NRW, wonach αŀǳŦ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ȊǳǎǘŅƴπ

ŘƛƎŜƴ ǳƴǘŜǊŜƴ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊōŜƘǀǊŘŜ όΧύ ŘƛŜ ƻōŜǊǎǘŜ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊōŜƘǀǊŘŜ Řŀǎ [ŀƴŘŜǎŀƳǘ Ƴƛǘ ŘŜǊ 

Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsplänen für Europäische Vogelschutzgebiete beauftra-

ƎŜƴά kann, jedenfalls solange ein entsprechender Plan für das jeweilige Vogelschutzgebiet 

vorliegt, die gem. Art. 2 VRL erforderliche Festlegung von gebietsspezifischen Erhaltungsmaß-

nahmen im Rahmen der Unterschutzstellung nicht ersetzen. 

 

Für den Fall, dass der Senat dennoch der Auffassung ist, dass im vorliegenden Fall gem. § 52 

LNatSchG NRW i. V. m. der Bekanntmachung der Vogelschutzgebiete möglicherweise eine 

rechtskonforme Gebietsausweisung erfolgt sein könnte, welche den Wechsel vom faktischen 

zum ausgewiesenen Vogelschutzgebiet herbeigeführt hat, wird angeregt, dem Europäischen 

Gerichtshof folgende Fragestellung zur Vorabentscheidung vorzulegen: 

 

Ist eine nationale Regelung wie § 52 Abs. 1 bis 3 LNatSchG NRW geeignet, die für den 

Regimewechsel gem. Art. 7 FFH-RL erforderliche Unterschutzstellung eines gemeldeten 

Vogelschutzgebietes im Einklang im Einklang mit den Vorgaben der FFH -Richtlinie (RL 

92/43/EU) und der Vogelschutzrichtlinie (RL 2009/147/EG) zu bewirken? 

 

(3) Zwischenfazit  

 

Bereits mangels rechtskonformer Unterschutzstellung ist das gesamte Vogelschutzgebiet DE 

46043-плм α{ŎƘǿŀƭƳ bŜǘǘŜ tƭŀǘǘŜ Ƴƛǘ DǊŜƴȊǿŀƭŘ ǳƴŘ aŜƛƴǿŜƎά einschließlich der 2023 hin-

zugekommenen Erweiterungsfläche südlich des Plangebietes  derzeit als faktisches Vogel-

schutzgebiet zu behandeln. Die für faktische Vogelschutzgebiete geltende Maßstäbe hält die 

hiesige Planung jedoch nicht ein. Sie ist bereits deshalb rechtswidrig. 
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a) Sachwidrige Abgrenzung des gemeldeten Vogelschutzgebietes 

 

Wie bereits in der Antragsschrift dargelegt, entsprach die im Zuge der Erweiterung des Vo-

gelschutzgebietes 2022 vorgenommene Gebietsabgrenzung auf der Mitte der Start- und Lan-

debahn nicht den maßgeblichen ornithologischen Kriterien . Darüber hinaus erfolgte sie 

nachweislich aus sachwidrigen Gründen  im Sinne der vo n der  Antragsgegnerin zitierten 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urt. v. 17.12.2021, 7 C 7.20). 

 

 

(1)  Kein Abschluss des Meldeprozesses der Natura-2000-Gebiete in NRW 

 

Unter Berufung auf das Urteil des OVG NRW vom 06.09.2024, 22 D 106/23.AK, Rn. 61 (beck-RS 

Rn. 45) vertritt die Antragsgegnerin auf S. 39 die These, das Meldeverfahren für Vogelschutz-

gebiete in NRW habe u.a. mit der Erweiterung des VSG DE 4603-401 im Jahr 2023 erneut seinen 

Abschluss gefunden, so dass die Darlegungsanforderungen an die Existenz faktischer Vogel-

schutzgebiete sich weiter erhöht hätten und  diese insbesondere durch neuere Erkenntnisse 

zur Verbreitung von Vogelarten wie der vom Antragsteller in Bezug genommenen Brutvogel-

kartierung von 2023 nicht belegt werden könnten.  

 

Dem ist in mehrfacher Hinsicht zu widersprechen:  

 

Zunächst steht die These eines abgeschlossenen Gebietsauswahlverfahrens, welches eine 

Veränderung der gemeldeten Schutzgebietskulisse auf der Grundlage neuer wissenschaftli-

cher Erkenntnisse ausschließt, grundsätzlich im Widerspruch zum Konzept des Europäischen 

Schutzgebietsnetzes Natura 2000 und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie.  Sowohl der 

VRL als auch der FFH-RL liegt kein Konzept zugrunde, wonach das Schutzgebietsnetz Natura 

2000 zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelt und ausgewiesen wird und danach nicht 

mehr veränderbar ist. Vielmehr ist das Netz fortschreibungs - und anpassungsfähig (Möckel 

in: Schlacke, GK-BNatSchG, 3. Aufl., § 32 Rn. 52; Meßerschmidt, NuR 2015, 2,7; Schuma-

cher/Schumacher, NuR 2013, 377 ff.; Hendler/Rödder/Veith, NuR 2010, 685 ff.; Möckel/Köck, 

NuR 2009, 57 ff.) Gem. Art. 4 Abs. 1 und 2 VRL sind die geeignetsten Gebiete auszuweisen, 

weshalb Veränderungen bei der Eignung von Gebieten ebenfalls zu berücksichtigen sind (Mö-

ckel in: Schlacke, GK-BNatSchG, 3. Aufl., § 32 Rn. 54). Wie der EuGH klargestellt hat, normiert 

Art. 4 Abs. 1 und 2 VRL keine einmaligen Verpflichtungen, sondern eine fortdauernde Pflicht 



21 
 

zur Ausweisung der nach dem aktuellsten wissenschaftlichen Kenntnisstand geeigneten Ge-

biete (EuGH, Urt. v. 23.03.2006, C-209/04 ς Lauteracher Ried -, Rn. 42-44; vgl. auch EuGH, Urt. 

v.  25.10.2007, C-334/04, Rn. 25 ff.). Dem hat sich das Bundesverwaltungsgericht angeschlos-

sen (Beschl. v. 13.03.2008, LS 4 und Rn. 21; Beschl. v. 14.04.2011, 4 B 77/09, Rn. 48-50). 

 

Wie dem Mahnschreiben der EU-Kommission vom 13.03.2024 (Anlage ASt. 8, S. 5 ff.) zu ent-

nehmen ist, hält die Europäische Kommission insbesondere die Ausweisung von Vogelschutz-

gebieten für Zugvögel in Deutschland nach wie vor für unzureichend. Schon dies spricht ge-

gen einen Abschluss des Gebietsmeldeverfahrens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. 

 

{ƻǿŜƛǘ ƛƴ !ƴƭŀƎŜ о ό{Φ м ŦŦΦύ ŀǳŦ ŘŜƴ ƭǘΦ ±± IŀōƛǘŀǘǎŎƘǳǘȊ αŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜƴ aŜƭŘŜǇǊƻȊŜǎǎ ŘŜǊ 

Natura 2000-DŜōƛŜǘŜ ƛƴ bw²ά ǾŜǊǿƛŜǎŜƴ ǿƛǊŘΣ wird dieses Argument bereits durch das Mel-

deverfahren zur Erweiterung des Vogelschutzgebiets DE-4603-плм α{ŎƘǿŀƭƳ-Nette-Platte mit 

DǊŜƴȊǿŀƭŘ ǳƴŘ aŜƛƴǿŜƎά ƛƳ WŀƘǊ нлно ǿƛŘŜǊƭŜƎǘΦ 5ƛŜ ±±-Habitatschutz beschreibt aus-

schließlich den administrativen Stand der Gebietsmeldung, sie schließt eine fachliche Neu-

bewertung von Gebietsgrenzen jedoch nicht aus. Wie auch das Meldeverfahren zur Erweite-

rung des Schutzgebiets (S. 3 ff. der Anlage 3) zeigt, war eine solche Neubewertung notwen-

dig, weil gerade im Bereich des ehemaligen Militärgeländes lange keine Datengrundlage be-

stand, da das Gelände aus Sicherheitsgründen nicht kartierbar war.  

 

Allerdings ist die im Rahmen des Nachmeldeverfahrens erfolgte Nachmeldung der Erweite-

rungsfläche des VSG DE 4603-401, auf die das auf S. 39 der Antragserwiderung erwähnte Urteil 

des OVG vom 06.09.2024, 22 D 106/23.AK Bezug nimmt, nicht geeignet, den ς auch nur vor-

läufigen - Abschluss des Gebietsmeldeverfahrens zu dokumentieren, weil sie entgegen der 

Aussage im Urteil gerade nicht die gesamte Fläche des ehemaligen Militärflughafens, son-

dern nur einen schon aus damaliger Sicht in fachlicher Hinsicht unzureichenden und aus 

sachwidrigen Gründen abgegrenzten Teil davon betrifft.  

 

Im Übrigen erkennt auch die Rechtsprechung  des Bundesverwaltungsgerichts ausdrücklich 

an, dass faktische Vogelschutzgebiete fortbestehen können, wenn neuere wissenschaftliche 

Erkenntnisse zeigen, dass weitere Flächen zu den geeignetsten Gebieten im Sinne von Art. 4 

Abs. 1 VRL zählen oder die Nichteinbeziehung von Flächen auf sachwidrigen Erwägungen 

beruht  (BVerwG, Urt. v. 10.11.2016, 9 A 18.15, Rn. 71; Urt. v. 27.03.2014, 4 CN 3.13, Rn. 20, 24; 

Beschluss v. 14.04.2011, 4 B 77.09, Rn. 48 f.). 
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Beides ist der Fall, wie die eigenen Unterlagen der Antragsgegnerin belegen. 

 

 

(2)  Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes nach ornithologischen Kriterien  

 

Die Gebietsabgrenzung der 2022 nachgemeldeten Erweiterungsfläche entsprach weder auf 

der Grundlage der Brutvogelkartierung von 2023 noch nach den zum damaligen Zeitpunkt 

vorliegenden Kartierungen (vgl. die Darstellungen ab S. 10 ff. der StN Smeets Landschaftsar-

chitekten, Anl. 3) den maßgeblichen ornithologischen Kriterien.  

 

 

(a) Auf der Grundlage der Brutvogelkartierung von 2023  

 

Wie auf S. 34 ff. der Begründung meines Normenkontrollantrages sowie der als Anlage ASt. 

4 dieser beigefügten Stellungnahme von Schreiber Umweltplanung bereits ausführlich  dar-

gelegt, wären aus heutiger Sicht unter ornithologischen Gesichtspunkten weite Teile des 

Plangebietes jenseits der auf der Mitte der ehemaligen Start- und Landebahn gezogenen Ge-

bietsgrenze in das Vogelschutzgebiet DE-4603-401 einzubeziehen und unterliegen damit als 

nicht gemeldete Vogelschutzgebietsteile ebenfalls dem für faktische Vogelschutzgebiete gel-

tendem Rechtsregime, zu dem u. a. ein absolutes Beeinträchtigungsverbot durch Überpla-

nung gehört. Grundlage der Einschätzung von Schreiber Umweltplanung ist neben der im 

Rahmen des Planaufstellungsverfahren durchgeführten Brutvogelkartierung von 2023 (Ergeb-

niskarte Abb. 10 auf S. 26 zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag Smeets Landschaftsarchi-

tekten) und der Kartierung zum auf der Start- und Landebahn geplanten Windpark von Denz 

die Flächenkulisse des LANUV sowie weitere amtliche Datengrundlagen (Kartierung der FFH-

Lebensraumtypen (FFH-LRT) und schützenswerte Biotope nach LANUV). So belegt u. a. das 

Biotoptypenkataster NRW, dass das gesamte ehemalige Rollfeld Elmpt (BK-VIE-00033) eine 

funktionale ökologische Einheit bildet, jedoch nur der südliche Teil in das Vogelschutzgebiet 

einbezogen wurde, obwohl das nördliche Rollfeld identische Biotoptypen, FFH-LRT (LRT 2310, 

2330, 4030, 6230) und vergleichbare hohe Populationsdichten wertgebender Offenlandarten 

aufweist. ZusätzƭƛŎƘŜ .ŜƭŜƎŜ ƭƛŜŦŜǊƴ ŘƛŜ YŀǊǘŜƴ ȊǳƳ α²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜǾƻǊƘŀōŜƴ αbƛŜŘŜǊƪǊǸŎƘǘŜƴ-

9ƭƳǇǘά ǎǸŘǿŜǎǘƭƛŎƘ Ǿƻƴ bƛŜŘŜǊƪǊǸŎƘǘŜƴ-9ƭƳǇǘά ό5ŜƴȊ нлнпύΣ ǿŜƭŎƘŜ ŀǳŦ 5ŀǘŜƴ ŘŜǎ [ŀƴŘπ

schaftsinformationssystems NRW basieren. Die nach den Feststellungen von Schreiber 



23 
 

Umweltplanung nach den allein maßgeblichen ornithologischen Kriterien gebotene Gebiets-

abgrenzung ist in Abb. 4 der Anlage ASt. 4 graphisch dargestellt. 

 

Rechtliche Grundlage der vorgenommenen Abgrenzung des faktischen Vogelschutzgebietes 

durch Schreiber Umweltplanung ist  die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, 

wonach das Schutzgebiet die wichtigsten und am dichtesten besiedelten Lebensräume der 

Erhaltungszielarten umfassen muss (EuGH, Urt. v. 23.03.2006, C-209/04 ς Lauteracher Ried -, 

Rn. 31 ff.). Dies trifft nach den Feststellungen von Schreiber Umweltplanung für die Erhal-

tungszielarten Neuntöter, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper und Heidelerche im gesamten in 

Abb. 4 graphisch dargestellten Bereich zu. Dieser Bereich des Plangebietes weist, wie die Ta-

belle 2 der Stellungnahme von Schreiber Umweltplanung (Anlage ASt. 15) darstellt, auch für 

die Erhaltungszielart Ziegenmelker eine im Vergleich zum Gesamtgebiet deutlich höhere 

Brutpaardichte von 1,28 Bp/km² gegenüber 0,56-0,58 Bp/km² auf. Für den Ziegenmelker ist 

das gesamte Rollfeldgelände als Nahrungsraum von besonderer Bedeutung und seine Reviere 

reichen weit über die festgelegte Schutzgebietsgrenze hinaus. Das ausgewiesene Schutzge-

biet spart insofern zentrale Nahrungs- und Jagdhabitate auf den aufgeheizten Asphaltflächen 

sowie Kernhabitate im weiteren Rollfeldbereich  aus. Da die Vogelschutzrichtlinie den Schutz 

der gesamten Lebensräume zum Ziel hat, kommt es auf den Nachweis von Brutplätzen in 

diesem Bereich für die Schutzwürdigkeit nicht an. 

 

Der Einwand auf S. 41 der Antragserwiderung, die festgestellten Vorkommen des Neuntöters, 

des Gartenrotschwanz, der Heidelerche und des Schwarzkehlchens seie n nicht im selben 

Maße für die Unterschutzstellung relevant wie d as Vorkommen des Ziegenmelkers, weil das 

Gebiet für diese Arten nicht als Verbreitungsschwerpunkt oder als bestgeeignetes Gebiet in 

NRW bewertet werden kann, überzeugt nicht. Auch wenn dem Ziegenmelker unstreitig auf-

grund der Gefährdung und Seltenheit der Art eine herausgehobene Bedeutung unter den Er-

haltungszielarten für das Gebietes zukommt, ist die Abgrenzung eines Vogelschutzgebietes 

unter Berücksichtigung nur dieser einzigen Art europarechtswidrig und im vorliegenden Fall 

offensichtlich nicht sachgerecht. Gemäß den Vorgaben der Richtli nie sind die für die Erhal-

tung der in Anhang I VRL bezeichneten Vogelarten sowie der von Art. 4 Abs. 2 VRL erfassten 

½ǳƎǾƻƎŜƭŀǊǘŜƴ αƎŜŜƛƎƴŜǘǎǘŜƴά [ŜōŜƴǎǊŅǳƳŜ Ȋǳ ƛŘŜƴǘƛŦƛȊƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŦƭŅŎƘŜƴƳŅǖƛƎ ŀōȊǳƎǊŜƴȊŜƴ 

(vgl. EuGH, Urt. v. 19.05.1998, C-3/96, Rn. 61; Urt . v. 23.03.2006, C-209/04 Rn. 33; Urt. v. 

14.01.2016, C-141/14, Rn. 29). Maßgeblich für die Auswahl der europäischen Vogelschutzge-

biete ist die Anzahl der in einem Gebiet vorkommenden Vogelarten, der Grad ihrer 


